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Gemeinde Lauchringen
Landkreis Waldshut

Satzung

SAMT WALDSHUT

zur Änderung des Bebauungsplanes"Eberwiesen- In den Lang-
wieden", Gemarkung Oberlauchringen, in einem Teilbereich

Aufgrund des§ 10 desBaugesetzbuchesund des§ 74 der Landesbauordnung
Baden- Württembergin Verbindungmit § 4 der Gemeindeordnungfür Baden-
Württemberghat der Gemeinderatder GemeindeLauchringenin seinerSitzung
am 20.02.1997die Änderungdes Bebauungsplanes

"Eberwiesen- In den Langwieden"

in einemTeilbereichals Satzungbeschlossen.

§ 1

Räumlicher Geltungsbereich

Der räumlicheGeltungsbereichergibt sich ausdem im zeichnerischenTeil
(§ 2, Ziff. 1 dieserSatzung)eingezeichnetenPlangebiet.

§ 2

Bestandteileder Änderung des Bebauungsplanes

Die ÄnderungdesBebauungsplanesbestehtaus:

1. ZeichnerischerTeil M 1 : 1000
2. Bebauungsvorschriften

Dem Bebauungsplanist beigefügt:

3. Begründung
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§ 3

Ordnungswidrigkeiten
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Ordnungswidrigim Sinnedes§ 75 LBO handelt, wer denaufgrundvon § 74
LBO in Verb, mit § 9 Abs. 4 BauGBergangenenBestandteilendieserSatzung
zuwiderhandelt.

§ 4

Inkrafttreten

DieseSatzungwird mit der Bekanntmachungder DurchführungdesAnzeige
verfahrensrechtsverbindlich.

Lauchringen,den 14. März 1997

ertold Schmidt
ürgermeister
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Verfahrensvermerkezur ÄnderungdesBebauungsplanes

"Eberwiesen- In den Langwieden",Oberlauchringen

in einemTeilbereich

Aufstellungsbeschlußentspr.§ 2 Abs. 1 BauGBgefaßtin der SitzungdesGemein
deratesam 24.11.1994

Aufstellungsbeschlußortsüblichbekanntmachtam 02.12.1994.

Beteiligungder Bürgerentspr.§ 3 Abs. 1 BauGBdurchgeführtim Rahmeneiner
Offenlegungvom 02.08. bis 23.08.1996.

Zustimmungzum Planentwurfund Beschlußzur öffentlichenAuslegungentspr.§ 3
Abs. 2 BauGBgefaßtin derSitzungdesGemeinderatesam 05.09.1996.

OrtsüblicheBekanntmachungder öffentlichenAuslegungentspr.§ 3 Abs. 2 BauGB
am 13.09.1996.

BenachrichtigungderTrägeröffentlicherBelangevon der öffentlichenAuslegungam
16.09.1996.

Öffentliche AuslegungdesPlanentwurfesmit Begründung entspr. § 3 Abs. 2 BauGB
vom 23.09. bis 25.10.1996.

Prüfungder vorgebrachten Anregungen und Bedenken entspr. § 3 Abs. 2 BauGB
und Beschlußzur nochmaligenöffentlichenAuslegungentspr.§ 3 Abs. 3 BauGB
gefaßtin derSitzungdesGemeinderatesam 12.12.1996.

OrtsüblicheBekanntmachungder2. öffentlichenAuslegungentspr.§ 3 Abs. 2
BauGBam 20.12.1996.

2. ÖffentlicheAuslegungdesPlanentwurfesmit Begründungentspr.§ 3 Abs. 3
BauGBvom 02.01. bis 03.02.1997.

Prüfungder vorgebrachtenAnregungen und Bedenken zur 2.öffentlichenAuslegung
entspr. § 3Abs. 2 BauGBsowie Satzungsbeschluß entspr. § 10BauGBgefaßtin der
SitzungdesGemeinderatesam 20.02.1997.

AnzeigedesBebauungsplanesbei der höherenVerwaltungsbehördeentspr. §11
BauGBam

OrtsüblicheBekanntmachungder DurchführungdesAnzeigeverfahrensentspr.§ 12
BauGBam

Lauchringen,am ^j, März 1997,

rtold Schmidt
rgermeister
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GemeindeLauchringen
LandkreisWaldshut

Bebauungsplan"Eberwiesen- In den Langwieden",
Oberlauchringen

- Änderungin einemTeilbereich -

Begründung

1. Erfordernis und städtebaulicheZielsetzung

Der Bebauungsplan"Eberwiesen- In den Langwieden",genehmigtam
12.12.1962,setzt in dem Bereichzwischender Klettgaustraßeund der Eber
wiesenstraßeeine möglicheBebauungmit Vorder- undHinterkantender künftigen
Gebäude(sogen."Baufluchten")sowieeinezusätzliche,in etwamittig geführte
Erschließungsstraßefest. Bei der RealisierungdesPlaneswurde keine Umlegung
und Vermessungvon neuenVerkehrsflächenvorgenommen.Damit konntezwar
ein großerTeil der Grundstückebebautwerden,vor allem im östlichenTeil des
Bereicheszwischender Eberwiesenstraßeund Klettgaustraßeblieb jedochein
großerBereichunbebaut.Um hier ebenfallseine Bebauungzu ermöglichen,ist es
erforderlich,die Erschließungsstraßeplanerischfestzusetzenund zur Realisierung
derweiterenBebauungauszubauen.Dies ist insbesondersdadurchaktuell
geworden,daßdie südöstlichgelegenenGrundstückemit den Nrn. 673 - 677 an
ein Wohnungsbauunternehmenverkauftwurden,dasnun hier eine Bebauungmit
zweigeschossigenWohngebäudenrealisierenmöchte.

Die Erschließungwird gegenüberdem bisherigenBebauungsplanin der Form
geändert,daßnunmehrdie Straßewie ausgemarktgelegtwird. Allerdings ist eine
Ausbaubreitevon 5,00 m erforderlich;damit wird ein gewisserEingriff in die
Grundstückevorgenommen.Die Straßewird im Südenan die Eberwiesenstraße
angeschlossen;da ein Anschlußan die Bundesstraße,wie bishergeduldet,nicht
möglich ist, ist eineWendeplattevorgesehen.

2. Art und Maß der baulichenNutzung

Festgesetztist längsder Klettgaustraßeein Mischgebiet.Dies soll zum einender
nicht unerheblichenLärmbelästigungdurchden Verkehrauf der Bundesstraße
gerechtwerden;zum anderensoll die Nutzungder Gebäudemit Handel,Gastro-
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nomie und Dienstleistungdie FunktiondesVersorgungskernsvon Oberlauch
ringen übernehmen.Eswurdedementsprechendkeine Einschränkungder
zulässigenNutzungennach§ 6 BauNVO vorgenommen;lediglich Vergnügungs
stättensind, dasie in einemkleinerenWohnort in einerLagemit umliegender
Wohnbebauungabsolutdeplaziertsind, ausgeschlossen.

Auch im Wohngebietwurden,daessich um weiteresAuffüllen einerinnerörtlichen
Lagehandelt,keineEinschränkungender Nutzungennach§ 4 BauNVO vorge
nommen.Anlagenfür Verwaltungen,Gartenbaubetriebeund Tankstellenwurden
ausgenommen,dasie im Gebietunpassendwärenund keineentsprechendgroße
Flächenzur Verfügungstehen.

DasMaß der baulichenNutzungentspricht,da hier innerortsaucheineVer
dichtungermöglichtwird, in der Grundflächenzahlden maximaleVorgabendes
§17 BauNVO.

3. ÖkologischeAuswirkungen(Abwägungnach § 8 a BNatSchG),
LandschaftspflegerischeMaßnahmen

Es handeltsich bei den unbebautenFlächenum größereBaulücken,die nur Gras
bewuchsund keinenschützenswertenBestandaufweisen,oderum Hausgärten,
auf deneneineweitereBebauungermöglichtwird. Die Eingriffe sind ausökolo
gischerSicht somit gering; natur- und landschaftspflegerischeAusgleichsmaß
nahmensind nicht erforderlich.

Der vorhandenenalte und entsprechendgroßeWalnußbaumwurdedurch eine
PflanzbindungunterSchutzgestellt.

Aus der Verpflichtung,die Zugänglichkeitzur Gewässerunterhaltungzu sichern,
ausGründender Gewässerentwicklungund zur Förderungderökologischen
Funktion sowiedem Gebot,die natürlichenLenbensgrundlagenzu schützenund
zu entwickeln,wird ausfachtechnischerSicht auf der Rechtsgrundlagederab
01.01.96geltendenWG-Novelle undunter Beachtungvon § 3a, Abs. 1 WG und
§ 68 b Abs. 6 WGinnerhalbeinesGewässerschutzstreifensvon 5 mBreiteab
Böschungsoberkantedie Errichtung vonbaulichenund sonstigenAnlagenwie
Geländeauf-schüttungen,Nebenanlagenund Hindernissenverboten.

4. BauordnungsrechtlicheFestsetzungen- Rechtsgrundlage§ 74 LBO

Hierzu sind, daessich um eineteilbebauteFlächemit teils älterer,aberkeiner
schützenswerterBausubstanzhandelt,nur geringeFestsetzungenvorgenommen.
Die Gebäude sollenin Farbe oderVerkleidungnicht über dasÜbliche hinaus-
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gehen,um nicht aufdasOrtsbildstörendzu wirken. DieDächersollen sich inder
Neigung in denBestandeinfügen, wobei mitden in einem Teilbereichzugelassen
Pultdächern,nebenden allgemeinzulässigenSatteldächern,ein neuerAkzent
gesetztwird.

Die Beschränkungder Form,Größeund Anordnung derGaupenwurde vorge
nommen,um ein einheitlichesSiedlungsbildmit einerruhigenDachlandschaftzu
erhalten.

AntennensollendasSiedlungsbild bzw. dieErscheinungdesHausesnicht
übermäßig beeinträchtigen und sollendeshalbin einer dieFassadenicht
störendenArt angeordnetwerden.

Der Bodenschutz,insbesondersdie VerhinderungeinerübermäßigeVersiegelung
desBodens, ist ein wichtiger ökologischer Aspekt. DieFlächenbefestigugsoll sich
deshalbauf daszur ordnungsgemäßenNutzung erforderliche Maßbeschränken.
Dementsprechend sollen nur dieZufahrtenzu Parkplätzenbzw. Stellplätzenmit
wasserundurchlässigenBelägen, die Stellplätze selbst nurmit wasserdurch
lässigenBelägen(Steinemit Fugenbzw. wasserdurchlässigesMaterial) versehen
werden.

Lauchringen

0^

1 k. März 1997

Bärfofd Schmidt
Bürgermeister

planungsbüropopp
freier stadtplaner
arch.listenr. 53467
waldshut- tiengen
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Gemeinde Lauchringen
Landkreis Waldshut

Bebauungsvorschriften
zum Bebauungsplan

angezeigtam 2 Q. MRZ. 1937
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"Eberwiesen- In den Langwieden",
Oberlauchringen

- ÄnderungIn einemTeilbereich-

1. Rechtsgrundlagen

1.1 Baugesetzbuch(BauGB) inder Fassungder Bekanntmachungvom
08.12.1986(BGBl. I S. 2253), zuletztgeändertdurch Gesetzvom
30.07.1996(BGBl. Teil I Nr. 40, S. 1189).

1.2 Maßnahmengesetzzum Baugesetzbuch(BauGB - MaßnahmenG)in
der Fassungder Bekanntmachungvom 28. April 1993(BGBl. IS 622)

1.3 Verordnung über die baulicheNutzungder Grundstücke(BauNVO) in
der Fassungder Bekanntmachung vom 23.01.1990(BGBl. IS.132),
zuletztgeänd.durch Art. 3 Investitionserleichterungs-und Wohnbau-
landG v. 22.04.1993(BGBl. I S.466)

1 4 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Dar
stellungdesPlaninhaltes(PlanzVvom 18.12.1990,BGBl. IS.58)

1.5 Gesetzüber Naturschutzund Landschaftspflege(BNatSchG)i.d.F. der
Bekanntmachungvom 12.03.1987(BGBl. I S. 889), zuletzt geänd. am
06.08.1993(BGBl. I S. 1458)

1.6 Landesbauordnungfür Baden- Württembergin der Fassungvom
08.08.1995(Ges.BI. Baden-WürttembergS. 617).

2. PlanungsrechtlicheFestsetzungen

2.1 Art der baulichen Nutzung

2.1.1 Mischgebiet(MI entspr. § 6BauNVO)

Zulässigsind dieNutzungennach§ 6Abs. 2 Nr. 1 - 7 BauNVO. Dies
sind:
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Wohngebäude,

- Geschäfts-und Bürogebäude,

- Einzelhandelsbetriebe,Schank-und Speisewirtschaftensowie
BetriebedesBeherbergungsgewerbes,

- sonstigeGewerbebetriebe,

- Anlagenfür Verwaltungensowiefür kirchliche, kulturelle,
soziale,gesundheitlicheund sportlicheZwecke,

- Gartenbaubetriebe,

- Tankstellen.

Vergnügungsstättensind unzulässig.

2.1.2 Allgemeines Wohngebiet(WA entspr. § 4Abs. 1 in Verb, mit § 1 Abs. 5
u. 6 BauNVO)

Zulässigsind: die Nutzungen nach § 4 Abs.2BauNVO. Dies sind

- Wohngebäude,

- die der VersorgungdesGebietesdienendenLäden, Schank-
und Speisewirtschaftensowie nichtstörendenHandwerks
betriebe,

- Anlagen fürkirchliche, kulturelle, soziale,gesundheitlicheund
sportlicheZwecke.

Als Ausnahmenkönnenzugelassenwerden,sofernsie nach Lage,
GrößeoderAnzahl den Gebietscharakternicht beeinträchtigen:

- BetriebedesBeherbergungsgewerbes,

- sonstigenicht störendeGewerbebetriebe.

Unzulässigsind:

- Anlagen für Verwaltungen,
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Gartenbaubetriebe,

Tankstellen.
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2.2 Maß der baulichen Nutzung

Die Grundflächenzahl(GRZ) und diezulässigeGeschoßflächenzahl
(GFZ) sind gem.Planeintragjeweils alsHöchstwertfestgesetzt.

Es sind nur ein- undzweigeschossigeGebäudegem. Planeintrag(zwei
Geschosseals Höchstwert)zugelassen.

Die Höhenlageder Gebäudeist im Baugenehmigungs-oder Kenntnis
gabeverfahrendarzustellen.Die Erdgeschoßfußbodenhöhedarf bei
Gebäudenmaximal 0,80 m überder an der Hausmittevorhandenen
Geländeoberflächeliegen.

Die Höheder Gebäude,gemessenvon der vorhandenenGelände
oberflächebis zum Schnittpunktder Außenwandmit der Dachhaut,darf

bei eingeschossigenGebäuden4,50 m,

bei zweigeschossigenGebäuden7,00 m,

nicht überschreiten.Das Maß ist in der Mitte der jeweiligen Gebäude
längsseitezu nehmen.

2.3 Stellung der baulichen Anlagen

Soweit im Plan festgesetzt,sind die wesentlichenGebäudeseiten
und Dachfirsteparallel zu den eingezeichnetenRichtungspfeilenzu
erstellen.

2.4 Überbaubare Grundstücksflächen,Bauweise

Die überbaubarenGrundstücksflächensind durch die eingetragenen
Baugrenzenfestgelegt.Nebenanlagensind auch außerhalbder über
baubarenFlächenzulässig.Garagensind auchals Grenzbebauung
und außerhalbder Baugrenzenzulässig.

Es ist eineoffene Bauweisefestgesetzt.
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InnerhalbeinesGewässerschutzstreifensvon mindestens5 m Breite ab
BöschungsoberkantedesSiechenbachesist die Errichtungvon bau
lichen undsonstigenAnlagen wieGeländeaufschüttungen,Nebenan
lagen und Hindernissenverboten.

2.5 Pflanzbindung

Zum SchutzdesvorhandenenNußbaumesauf GrundstückNr. 662/1 ist
eine Pflanzbindung(Erhaltung vonBäumengem. § 9 Abs. 1Nr. 25 b
BauGB) eingetragen.

3.0 BauordnungsrechtlicheFestsetzungen

3.1 Äußere Gestaltung der Gebäude

Die Außenverkleidungbzw. der Putz soll unauffälligsein,d.h. das
Landschaftsbilddarf nicht beeinträchtigtwerden. Die Häusersollen
deshalbkeine grellen Farbenaufweisenodereine Wandverkleidung
ausreflektierendenMaterialien besitzen.Unzulässigsind somit
Hausfarbenz.B. in lila, ockergelb,zinnoberrot,violett, permanent
grün und ähnlicheFarben,die in Intensitätüberdasübliche Maß
hinausgehen.

UnerwünschteWandverkleidungensind z.B. verzinkteoder unbehan
delte Blechplatten.

3.2 Dächer

Es sind für HauptgebäudeSattel-und Walmdächerzulässig.Die
Hauptfirstrichtungmuß dabei in Gebäudelängsrichtungverlaufen.

Die Satteldächersind mit einer Neigung von 25 - 35° bzw. 30 - 40°
auszuführen.

3.3 Dachaufbauten

Dachgaupensind nur als Schleppgaupen,Reitergaupenoder Drei
ecksgaupenund ab 30° Mindestdachneigungzulässig.Es ist an jedem
Gebäudenur eine Gaupenformzulässig.Die Gaupensind mit dem
gleichen Material wie dasHauptdacheinzudecken.
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Die Längevon Dachgaupenund Dacheinschnittendarf max. 1/2 der
Gebäudelängebetragen.
Mit den Gaupenist ein Abstandvon 1,50 m vom Ortgangeinzuhalten.
Gemessenwird dabei jeweils von AußenkanteDach desHausesbis
AußenkanteDach der Gaupe.

Solaranlagensind nur in nicht glänzenderoder nicht reflektierender
Ausführungzulässig.

3.7 Bodenschutz

Bei der Planungund Ausführungvon Baumaßnahmenist auf einen
sparsamenund schonendenUmgangmit dem Bodenzu achten.
Garagenzufahrten,Stellplätzeund Zugangswegesind mit wasser
durchlässigenBelägenzu befestigen.

3.8 Antennen

PrivateAntennen,insbesonderssogenannteSchüsseln,sollen in einer
die Fassadeoder Dachflächenicht störendenStelle errichtetwerden.
Bei einerAnordnungauf dem Dach darf die Firstlinie nichthöhenmäßig
überschrittenwerden.

4.0 SonstigeHinweise und Bestimmungen

Zur Sicherstellungder Löschwasserversorgungist eine Wassermenge
von mindestens96 cbm proStundeüber mindestens2 Stundenerfor
derlich undnachzuweisen.In einem Abstand von ca. 100 m sind Über
flurhydrantenauf einer Wasserversorgungsleitung vonmindestensDN
100 zu erstellen,die einen Fließdruckvon mind. 1,5bar aufweist.
Ein Mindestabstandvon 20,0 m zu den Gebäudenist einzuhalten.
Die Freihaltungund Zugänglichkeitzu den Hydrantenist stetszu ge
währleisten.Die Zufahrt bzw. der Zugangzu den einzelnenBauob
jekten istmit einerBreite vonmind. 3,50 m ebenfalls zu gewährleisten.

Lauchringen,am ] lj. März 19

ertold Schmidt
ürgermeister

planungsbüropopp- freier stadtplaner- arch.listenr. 53467- waldshut- tiengen
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